
Drucksache 11/3583 
30.11.88 

Sachgebiet 810  

Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung*) 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
— Drucksache 11/1808 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Vorruhestandsgesetzes 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
— Drucksache 11/2990 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes und zur 
Förderung eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 

A. Problem 

I. Durch Übertragung von Bundesaufgaben auf die Bundesan-
stalt für Arbeit durch das Achte Gesetz zur Änderung des 
Arbeitsförderungsgèsetzes und eingetretene Leistungsauswei-
tungen ist im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit ein Defizit 
entstanden. Deshalb ist nach Auffassung der Ausschußmehr-
heit eine Konsolidierung bestimmter Leistungen des Arbeits-
förderungsgesetzes erforderlich; andere Leistungen sind auf-
grund der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung nicht mehr er-
forderlich. 

II. Älteren Arbeitnehmern soll die Möglichkeit gegeben werden, 
vor dem Eintritt in die Rente gleitend aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden zu können. Damit sollen ein Beitrag zur Humani-
sierung und gleichzeitig ein Beitrag zur Verbesserung der Be-
schäftigungslage geleistet werden. 

*) Bericht der Abgeordneten Schemken, Schreiner, Heinrich und Hoss folgt. 
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B. Lösung 

I. Das Ziel der Konsolidierung der Ausgaben bei der Bundesan-
stalt für Arbeit soll durch folgende Maßnahmen erreicht wer-
den: 

— Auszubildenden in betrieblicher Ausbildung, die nicht zum 
Personenkreis der Rehabilitanden gehören, wird eine Be-
rufsausbildungsbeihilfe künftig nur noch gewährt, wenn sie 
nicht im Elternhaus wohnen können. 

— Der Rechtsanspruch auf Kostenerstattung bei der Teil-
nahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen wird in eine 
Ermessensleistung der Arbeitsverwaltung umgestaltet. 

— Bestimmte berufliche Bildungsmaßnahmen werden aus der 
Förderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz ausgeklam-
mert. 

- Der Höchstförderungssatz bei Allgemeinen Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen wird auf grundsätzlich 75 v. H. der 
Arbeitsentgelte herabgesetzt; in Regionen mit überdurch-
schnittlicher Arbeitslosigkeit soll für schwer vermittelbare 
Arbeitslose der Höchstförderungssatz 90 v. H. betragen 
können. In diesen Problemarbeitsamtsbezirken kann der 
Zuschuß bis zu 100 v. H. betragen, wenn die Zuweisung 
eines Arbeitnehmers in eine Maßnahme aus arbeits- oder 
sozialpolitischen Gründen in besonderer Weise geboten 
und der Träger finanziell außerstande ist, einen Teil des 
Arbeitsentgelts zu tragen. Eine derartige Vollförderung 
darf höchstens in 15 v. H. der bundesweit geförderten Fälle 
erfolgen; in den Problemarbeitsamtsbezirken kann der An-
teil demnach höher sein. 

— Der Höchstförderungssatz beim Einarbeitungszuschuß und 
bei der Eingliederungsbeihilfe wird von 70 v. H. auf 
50 v. H. des Arbeitsentgelts gesenkt. Die Überbrückungs-
beihilfe wird künftig nur in Härtefällen gezahlt. 

— Arbeitnehmer, die nach Zeiten der Kindererziehung in das 
Erwerbsleben zurückkehren, werden als Zielgruppe beim 
Einarbeitungszuschuß hervorgehoben. 

— Entsprechend der Regelung beim Schlechtwettergeld wird 
der hälftige Beitrag zur Krankenversicherung der Kurzar-
beiter nicht mehr von der Bundesanstalt für Arbeit erstat-
tet. 

— Die Förderung durch Investitions- und Mehrkostenzu-
schüsse der Produktiven Winterbauförderung wird um wei-
tere drei Jahre ausgesetzt. 

— Die 63- bis unter 65jährigen Arbeitnehmer werden in die 
Beitragspflicht zur Bundesanstalt für Arbeit einbezogen. 
Für Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
wird — in Anlehnung an die Regelung der gesetzlichen 
Rentenversicherung — nur der Beitrag des Arbeitgebers 
erhoben. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3583 

— Die Zeiten der Leistungsfortzahlung im Krankheitsfall wer-
den auf die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes ange-
rechnet. 

II. Zur Verbesserung der Möglichkeiten eines gleitenden Über-
gangs vom Arbeitsleben in den Ruhestand wird den Tarifver-
tragsparteien, den Bet rieben und den Partnern von Einzelver-
einbarungen ein gesetzlicher Rahmen für Altersteilzeitrege-
lungen zur Verfügung gestellt. Das Gesetz zur Förderung des 
gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 
regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen 
der Bundesanstalt für Arbeit zur Förderung der Altersteilzeit-
arbeit. Danach werden Zuschüsse gewährt, wenn der freiwer-
dende Teilzeitarbeitsplatz wiederbesetzt wird und der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer zu dem Teilzeitarbeitsentgelt einen 
Zuschuß von 20 v. H. des Teilzeitbruttolohns zahlt sowie Bei-
träge zur Höherversicherung in der Rentenversicherung im 
Wert der Differenz zu 90 v. H. des letzten Bruttoarbeitsentgelts 
leistet. Diese Leistungen des Arbeitgebers sind einkommen-
steuerfrei und somit sozialversicherungsfrei. Die Regelung ist 
bis Ende 1992 befristet. 

Mehrheitsbeschluß 

Der Ausschuß hat den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/ 
CSU und FDP mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der 
Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN bei einer 
Stimmenthaltung aus der Fraktion der CDU/CSU angenom-
men. 

Mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der 
SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN hat der Ausschuß den 
Gesetzentwurf der SPD abgelehnt. 

C. Alternativen 

I. Die Fraktion der SPD fordert die Finanzierung des Defizits der 
Bundesanstalt für Arbeit in voller Höhe durch den Bund. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat im Ausschuß einen Antrag ein-
gebracht, statt der Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP zu beschließen, die Bundeshilfe 
zum Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit um 14 Mrd. DM 
aufzustocken, um ihr die wirksame Bekämpfung von Massen-
arbeitslosigkeit und die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags 
zu ermöglichen. 

II. Das Vorruhestandsgesetz wird entsprechend dem Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD bis Ende 1991 verlängert. 
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D. Kosten 

I. Die Maßnahmen zur Konsolidierung führen bei der Bundesan-
stalt für Arbeit im Jahr 1989 zu Minderausgaben/Mehreinnah-
men in Höhe von 1,26 Mrd. DM. 

Der Bund wird durch die Anrechnung der Zeiten der Lei-
stungsfortzahlung im Krankheitsfall auf die Anspruchsdauer 
beim Arbeitslosengeld im Jahr 1989 mit Mehrausgaben von 30 
bis 50 Mio. DM bei der Arbeitslosenhilfe belastet. 

Länder und Gemeinden werden durch diese Maßnahmen bei 
der Sozialhilfe belastet. Die Höhe läßt sich betragsmäßig nicht 
bestimmen. 

II. Bei 10 000 Altersteilzeitfällen ergeben sich bei der Bundesan-
stalt für Arbeit Kosten in Höhe von 72 Mio. DM pro Jahr. Dem 
stehen Entlastungen bei der Bundesanstalt für Arbeit von 
48 Mio. DM pro Jahr (Minderausgaben beim Arbeitslosengeld) 
sowie Entlastungen im Bundeshaushalt von rund 20 Mio. DM 
(Minderausgaben bei der Arbeitslosenhilfe) gegenüber. 

Bei 10 000 Fällen ergeben sich außerdem in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Entlastungen und Beitragsmehreinnah-
men von 38 Mio. DM pro Jahr. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP — Drucksache 
11/2990 — in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung 
anzunehmen, 

2. den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD — Drucksache 11/1808 — abzuleh-
nen. 

Bonn, den 28. November 1988 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Müller (Wesseling) 

Stellv. Vorsitzender 

Schemken 	Schreiner 	Heinrich 	Hoss 

Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes und zur 
Förderung eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 
— Drucksache 11/2990 — 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitsförderungsgesetzes und zur Förderung 
eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer 

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der und mit Zustimmung des Bundesrates das fol-
gende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch . . ., wird wie 
folgt geändert: 

1. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze 
eingefügt: 

„Bei einer beruflichen Ausbildung in Betrie-
ben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
wird eine Berufsausbildungsbeihilfe nur ge-
währt, wenn der Auszubildende 

1. außerhalb des Haushalts der Eltern unter-
gebracht ist und 

2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der 
Eltern aus nicht in angemessener Zeit errei-
chen kann. 

Die Voraussetzung nach Nummer 2 gilt nicht, 
wenn der Auszubildende das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, verheiratet ist oder war, mit min-
destens einem Kind zusammenlebt oder seine 
Verweisung auf die Wohnung der Eltern aus 
schwerwiegenden sozialen Gründen unzumut-
bar ist." 

b) In Absatz 1 b erhält Satz 4 folgende Fassung: 

„Der Bedarf nach Nummer 1 gilt auch, wenn 
ein Teilnehmer im Sinne der Nummer 2 zwar 
nicht im Haushalt der Eltern untergebracht ist, 
er die Ausbildungsstätte jedoch von der Woh-
nung der Eltern aus in angemessener Zeit er-
reichen könnte, es sei denn, er hat das 18. Le-
bensjahr vollendet, lebt mit mindestens einem 
Kind zusammen oder seine Verweisung auf die 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitsförderungsgesetzes und zur Förderung 
eines gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer 

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der und mit Zustimmung des Bundesrates das fol-
gende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGB1. I S. 582), zuletzt geändert durch . . ., wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 
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Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

Entwurf 

Wohnung der Eltern ist aus schwerwiegenden 
sozialen Gründen unzumutbar." 

2. In § 40c Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Bedarfs-
satzes gewährt werden, der aufgrund von § 40 der 
Berufsausbildungsbeihilfe für den" durch die 
Worte „Leistungssatzes für das Ausbildungsgeld 
gewährt werden, der aufgrund von § 58 der Lei-
stung zum" ersetzt. 

3. In § 41 wird nach Absatz 2 eingefügt: 

„(2 a) Die Teilnahme an einer Fortbildungsmaß-
nahme in einem Betrieb wird nur gefördert, wenn 
die Maßnahme mit einer Prüfung im Sinne des 
§ 46 Berufsbildungsgesetz, der §§ 42 oder 45 
Handwerksordnung abschließt oder die Vermitt-
lung theoretischer Kenntnisse nicht weniger als 
ein Viertel des Unterrichts umfaßt." 

4. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden das Komma hinter 
der Nummer 3 durch einen Punkt ersetzt und 
die Nummer 4 gestrichen. 

b) In Absatz 6 werden nach den Worten „ohne 
wichtigen Grund ab" die Worte „oder hat er 
durch maßnahmewidriges Verhalten Anlaß für 
den Ausschluß aus der Maßnahme gegeben, 
ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund 
zu haben" eingefügt. 

5. § 45 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 45 

Die Bundesanstalt kann ganz oder teilweise die 
notwendigen Kosten tragen, die durch die Fortbil-
dungsmaßnahmen unmittelbar entstehen, insbe-
sondere Lehrgangskosten, Kosten für Lernmittel, 
Fahrkosten, Kosten der Arbeitskleidung, der 
Kranken- und Unfallversicherung sowie Kosten 
der Unterkunft und Mehrkosten der Verpflegung, 
wenn die Teilnahme an einer Maßnahme notwen-
dig ist, die auswärtige Unterbringung erfordert. 
Sie kann auch die Kosten für die Betreuung der 
Kinder des Teilnehmers bis zu 60 Deutsche Mark 
monatlich ganz oder teilweise tragen, wenn sie 
durch die Teilnahme an einer Maßnahme unver-
meidbar entstehen und die Belastung durch diese 
Kosten für den Teilnehmer eine unbillige Härte 
darstellen würde. Teilnehmer, die die Vorausset-
zungen des § 44 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 2 b erfül-
len, sind vorrangig zu berücksichtigen. Die Höhe 
der zu tragenden Kosten kann sich je nach Zuge-
hörigkeit des Teilnehmers zu einer bestimmten 
arbeitsmarktpolitischen Zielgruppe unterschei-
den. Die Bundesanstalt soll für Teilnehmer, die 
die Voraussetzungen des § 44 Abs. 2 Satz 2 oder 
Abs. 2 b nicht erfüllen, die notwendigen Kosten 
nur teilweise tragen. Die Bundesanstalt kann be-
stimmen, daß bestimmte Kosten nicht erstattet 
werden und Kosten nur erstattet werden, soweit 
sie 50 Deutsche Mark monatlich übersteigen. Be-
stimmte Kosten können pauschal erstattet wer-
den. Von der Erstattung geringfügiger Kosten ist 
abzusehen. " 
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Entwurf 

6. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Bundesanstalt kann Arbeitgebern für Ar-
beitnehmer insbesondere auch dann, wenn sie 
nach Zeiten der Kindererziehung in das Er-
werbsleben zurückkehren, Zuschüsse gewäh-
ren, wenn sie eine volle Leistung am Arbeits-
platz erst nach einer Einarbeitungszeit errei-
chen können, und sie vor Beginn der Einarbei-
tung 

1. arbeitslos sind oder 

2. von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroht 
sind; § 44 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „siebzig" durch das 
Wort „fünfzig" ersetzt. 

7. § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Überbrückungsbeihilfe bis zur Dauer von ei

-

nem Monat in besonderen Härtefällen,". 

8. § 54 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Diese Leistungen dürfen fünfzig vom Hundert 
des tariflichen oder, soweit eine tarifliche Rege-
lung nicht besteht, des für den Beruf des Arbeit-
nehmers ortsüblichen Arbeitsentgelts nicht über-
steigen. " 

9. In § 58 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Worten 
„von § 37 Abs. 1," die Worte „von § 40 Abs. 1 
Satz 2 und 3," eingefügt. 

10. In § 59 wird angefügt: 

„(6) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, so-
lange ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld be-
steht. 

11. In § 61 Abs. 1 werden die Worte „ §§ 52 und 55 
Abs. 3" durch die Worte „§§ 54 und 57 Abs. 3" 
ersetzt. 

12. § 65 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz wird gestri-
chen. 

13. § 94 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 94 

(1) Der Zuschuß soll mindestens fünfzig vom 
Hundert des tariflichen oder, soweit eine tarifliche 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

12.  unverändert 

12 a. § 68 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 
gilt § 112 Abs. 1 Satz 2, bei derjenigen des Ab-
satzes 2 gilt außerdem § 112 Abs. 2 Satz 1 zwei-
ter Halbsatz entsprechend." 

12 b. In § 86 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„§ 112 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz gilt ent-
sprechend." 

13. § 94 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 94 

(1) unverändert 
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Entwurf 

Regelung nicht besteht, des für vergleichbare Be-
schäftigungen ortsüblichen Arbeitsentgelts betra-
gen; er darf fünfundsiebzig vom Hundert des Ar-
beitsentgelts nicht übersteigen. 

(2) Bei Maßnahmen, die in Arbeitsamtsbezir-
ken, deren Arbeitslosenquote im Durchschnitt der 
letzten sechs Monate vor der Bewilligung der För-
derung mindestens dreißig vom Hundert über 
dem Bundesdurchschnitt gelegen hat, durchge-
führt werden und in denen überwiegend Arbeit-
nehmer beschäftigt werden, deren Unterbringung 
unter den üblichen Bedingungen des Arbeits-
marktes erschwert ist, darf der Zuschuß neunzig 
vom Hundert nicht übersteigen. 

(3) In Arbeitsamtsbezirken im Sinne des Absat-
zes 2 darf für Arbeitnehmer, deren Zuweisung in 
eine Maßnahme aus arbeitsmarkt- oder sozialpo-
litischen Gründen in besonderer Weise geboten 
ist, der Zuschuß bis zu einhundert vom Hundert 
betragen, wenn der Träger finanziell außerstande 
ist, einen Teil des Arbeitsentgelts der zugewiese-
nen Arbeitnehmer zu übernehmen. Zuschüsse 
nach Satz 1 dürfen für höchstens zehn vom Hun-
dert aller in einem Kalenderjahr zugewiesenen 
Arbeitnehmer bewilligt werden. 

(4) Der Zuschuß wird nur für die von den zuge-
wiesenen Arbeitnehmern innerhalb der Arbeits-
zeit des § 69 geleisteten Arbeitsstunden ge-
zahlt. " 

14. § 102 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Eine Beschäftigung ist nicht kurzzeitig, so-
weit die wöchentliche Arbeitszeit 

1. zusammen mit der für die Ausübung erforder-
lichen Vor- und Nacharbeit die Arbeitskraft 
des Beschäftigten in der Regel mindestens 
18 Stunden wöchentlich in Anspruch nimmt 
oder 

2. wegen stufenweiser Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben nach § 82 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch oder aus einem sonsti-
gen der in § 105b Abs. 1 Satz 1 genannten 
Gründe, wegen Arbeitsmangels oder eines Na-
turereignisses 18 Stunden wöchentlich nicht 
erreicht oder 

3. zur Erleichterung des Übergangs in den Ruhe-
stand auf weniger als 18 Stunden herabgesetzt 
und hierfür ein Entgeltausgleich vereinbart 
worden ist, der dem Arbeitnehmer mindestens 
ein durchschnittliches wöchentliches Arbeits-
entgelt gewährleistet, das er zuletzt vor Herab-
setzung der Arbeitszeit innerhalb von 18 Stun-
den erzielt hätte." 

15. In § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte 
„oder allein nach § 169 Nr. 2 beitragsfreie" gestri-
chen. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) In Arbeitsamtsbezirken im Sinne des Ab-
satzes 2 darf für Arbeitnehmer, deren Zuwei-
sung in eine Maßnahme aus arbeitsmarkt- oder 
sozialpolitischen Gründen in besonderer Weise 
geboten ist, der Zuschuß bis zu einhundert vom 
Hundert betragen, wenn der Träger finanziell 
außerstande ist, einen Teil des Arbeitsentgelts 
der zugewiesenen Arbeitnehmer zu überneh-
men. Zuschüsse nach Satz 1 dürfen für höchstens 
fünfzehn vom Hundert aller in einem Kalender-
jahr zugewiesenen Arbeitnehmer bewilligt wer-
den. 

(4) unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 
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Entwurf 

16. § 106 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird der Tabellenteil 

„nach einer die Beitragspflicht begründenden und nach Vollendung des ... Tage 
Beschäftigung von insgesamt mindestens ... Lebensjahres 
... Kalendertagen 

480 208 
600 260 
720 312" 

durch den Tabellenteil 

 

„nach einer die Beitragspflicht begründenden und nach Vollendung des ... Tage 
Beschäftigung von insgesamt mindestens ... Lebensjahres 
... Kalendertagen 

480 20. 208 
540 20. 234 
600 25. 260 
720 25. 312" 

ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 beträgt 
die Höchstdauer des Anspruchs vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres 312 Tage, wenn der 
Arbeitslose den Grundwehrdienst oder den Zi-
vildienst noch nicht geleistet hat und nicht aus-
geschlossen ist, daß er zu einem solchen Dienst 
herangezogen wird." 

17. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestri-
chen. 

b) Satz 1 Nr. 2 wird gestrichen. 

c) In Satz 2 werden die Worte „oder nach Satz 1 
Nr. 2 einer die Beitragspflicht begründenden 
Beschäftigung gleichgestanden" gestrichen. 

18. § 110 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)"  wird gestri-
chen. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

15a. In § 103a Abs. 1 werden die Worte „nach § 169 
Nr. 5 oder nach § 169 Nr. 1 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 172 Abs. 1 Nr. 5 der Reichs-
versicherungsordnung" durch die Worte „nach 
§ 169b" ersetzt. 

15 b. In § 105 c Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „nach 
§ 169 Nr. 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit 
§ 172 Abs. 1 Nr. 5 der Reichsversicherungsord-
nung" durch die Worte „nach § 169b Nr. 2" er-
setzt. 

Nummer 16 entfällt 

17. unverändert 

18. unverändert 
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Entwurf 

bb) Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz wird wie 
folgt gefaßt: 

„die Minderung entfällt bei Sperrzeiten 
nach § 119 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, wenn 
das Ereignis, das die Sperrzeit begründet, 
bei Erfüllung der Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld länger als 
ein Jahr zurückliegt,". 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

19. § 110a wird aufgehoben. 

20. § 119 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Worte „das Arbeits-
verhältnis gelöst oder durch ein vertragswidri-
ges Verhalten Anlaß für die Kündigung des 
Arbeitgebers gegeben" durch die Worte „das 
Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein 
arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlaß für 
die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses 
gegeben" ersetzt. 

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „abge-
brochen" die Worte „oder durch maßnahme-
widriges Verhalten Anlaß für den Ausschluß 
aus einer dieser Maßnahmen gegeben" ange-
fügt. 

c) Der Strichpunkt und der zweite Halbsatz wer-
den gestrichen. 

21. In § 128 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „sowie 
§ 107 Satz 1 Nr. 2 gelten" durch das Wort „gilt" 
ersetzt. 

22. In § 163 Abs. 2 werden die Sätze 2 bis 4 gestri-
chen. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

19. unverändert 

19a. In § 112 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: 

„Zeiten einer stufenweisen Wiedereingliede-
rung in das Erwerbsleben nach § 82 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch, für die das auf die 
Arbeitsstunde entfallende Arbeitsentgelt ge-
mindert war, bleiben außer Betracht." 

19b. In § 117 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte „§ 112 
Abs. 2 Satz 2 gilt" durch die Worte „§ 112 Abs. 2 
Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2 gilt entspre-
chend" ersetzt. 

20. unverändert 

21. unverändert 

22. unverändert 
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23. In § 168 Abs. 3 a Satz 1 wird das Zitat „ § 169 Nr. 2, 
3 und 4" durch das Zitat „§ 169 Nr. 3 oder 4" 
ersetzt. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

23. § 168 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „nach 
§ 169" durch die Verweisung „nach den 
§§ 169 bis 169c" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei Wehr- und Zivildienstleistenden, 
denen nach gesetzlichen Vorschriften 
während ihrer Dienstleistung Arbeits-
entgelt weiterzugewähren ist, gilt das 
Beschäftigungsverhältnis als durch den 
Wehrdienst oder den Zivildienst nicht 
unterbrochen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Beitragspflichtig sind auch Personen, 
die auf Grund der Wehrpflicht Wehr- oder 
Zivildienst leisten und während dieser Zeit 
nicht nach Absatz 1 beitragspflichtig sind, 
wenn sie für länger als drei Tage einberufen 
sind und unmittelbar vor Dienstantritt 

1. mehr als geringfügig (§ 8 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) beschäftigt waren 
und in dieser Beschäftigung nicht die 
Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
nach § 169 oder § 169 b erfüllten oder 

2. eine Beschäftigung gesucht haben, die die 
Beitragspflicht als Wehr- oder Zivil-
dienstleistender nach Nummer 1 begrün-
den kann. 

Die Beitragspflicht nach Satz 1 Nr. 2 tritt 
nicht ein, wenn der Wehr- oder Zivildienst-
leistende 

1. in den letzten zwei Monaten vor Beginn 
des Dienstes eine Ausbildung im Sinne 
des § 169b Satz 1 Nr. 1 beendet oder eine 
Ausbildung im Sinne des § 169 b Satz 1 
Nr. 1 oder 2 unterbrochen hat und 

2. in den letzten zwei Jahren vor Beginn der 
Ausbildung weniger als 360 Kalendertage 
in einer die Beitragspflicht begründenden 
Beschäftigung gestanden hat. 

Einer Beschäftigung im Sinne des Satzes 1 
Nr. 1 stehen Zeiten mit Anspruch auf Lohn-
ersatzleistungen gleich, die auf Beschäfti-
gungen beruhen, die die Beitragspflicht als 
Wehr- oder Zivildienstleistender begründen 
können." 

c) Absatz 3 wird gestrichen.  

d) In Absatz 3 a Satz 1 werden die Worte „nach 
§ 169 Nr. 2, 3 oder 4" durch die Worte „nach 
§ 169c Nr. 1, 2 oder 3" ersetzt. 
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24. In § 169 Nr. 2 wird das Wort „dreiundsechzigste" 
jeweils durch das Wort „fünfundsechzigste" er

-

setzt. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

24. § 169 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 169 

Beitragsfrei sind Arbeitnehmer in einer Be-
schäftigung, insbesondere als Beamter, Richter, 
Berufssoldat, in der sie die in § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4, 
5 oder 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
genannten Voraussetzungen für die Kranken-
versicherungsfreiheit erfüllen." 

24 a. Nach § 169 werden eingefügt: 

„§ 169a 

(1) Beitragsfrei sind Arbeitnehmer in einer 
kurzzeitigen Beschäftigung (§ 102). Die Ar-
beitszeiten mehrerer nebeneinander ausgeüb-
ter kurzzeitiger Beschäftigungen werden nicht 
zusammengerechnet. 

(2) Beitragsfrei sind Arbeitnehmer in einer 
geringfügigen Beschäftigung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch). 

§ 169b 

Beitragsfrei sind Arbeitnehmer, die während 
der Dauer 

1. ihrer Ausbildung an einer allgemeinbilden-
den Schule oder 

2. ihres Studiums als ordentliche Studierende 
einer Hochschule oder einer der fachlichen 
Ausbildung dienenden Schule 

eine Beschäftigung ausüben. Nummer 1 gilt 
nicht, wenn der Arbeitnehmer schulische Ein-
richtungen besucht, die der Fortbildung außer-
halb der üblichen Arbeitszeit dienen. 

§ 169 c 

Beitragsfrei sind 

1. Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr voll-
endet haben, mit Ablauf des Monats, in dem 
sie dieses Lebensjahr vollenden; 

2. Arbeitnehmer während der Zeit, für die ih-
nen ein Anspruch auf Rente wegen Erwerbs-
unfähigkeit aus einer der gesetzlichen Ren-
tenversicherungen zuerkannt ist; 

3. Arbeitnehmer, die wegen einer Minderung 
ihrer Leistungsfähigkeit dauernd der Ar-
beitsvermittlung nicht zur Verfügung stehen 
(§ 103 Abs. 1), von dem Zeitpunkt an, an dem 
das Arbeitsamt diese Minderung der Lei-
stungsfähigkeit und der zuständige Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung Be-
rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit im 
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung 
festgestellt haben; 

4. Arbeitnehmer in unständigen Beschäftigun-
gen (§ 188 Abs. 2 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch); 
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25. In § 172 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „einen 
beitragspflichtigen Arbeitnehmer" durch die 
Worte „einen beitragspflichtigen oder nur nach 
§ 169 Nr. 2 beitragsfreien Arbeitnehmer" er-
setzt. 

26. In § 175 Abs. 1 Nr. 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„nach § 169 Nr. 2 beitragsfreie Arbeitnehmer 
werden wie beitragspflichtige Arbeitnehmer be-
rücksichtigt. " 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

5. Heimarbeiter, die gleichzeitig Zwischen-
meister (§ 12 Abs. 4 des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch) sind und den überwiegen-
den Teil ihres Verdienstes aus ihrer Tätig-
keit als Zwischenmeister beziehen; 

6. Arbeitnehmer in einer Beschäftigung zur be-
ruflichen Aus- oder Fortbildung, wenn 

a) die berufliche Aus- oder Fortbildung als 
Entwicklungshilfe aus Mitteln des Bun-
des, eines Landes, einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes oder aus Mit-
teln einer Einrichtung oder einer Organi-
sation, die sich im Rahmen der Entwick-
lungshilfe der beruflichen Aus- oder Fo rt

-bildung widmet, gefördert wird, 

b) der Arbeitnehmer verpflichtet ist, nach 
Beendigung der geförderten Aus- oder 
Fortbildung den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu verlassen, und 

c) die im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zurückgelegten Beitragszeiten weder 
nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften noch nach zwischenstaat-
lichen Abkommen oder dem Recht des 
Wohnlandes des Arbeitnehmers einen 
Anspruch auf Leistungen für den Fall der 
Arbeitslosigkeit in dem Wohnland des 
Arbeitnehmers begründen können." 

25. § 172 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „einen 
beitragspflichtigen Arbeitnehmer" durch die 
Worte „einen beitragspflichtigen oder nur 
nach § 169c Nr. 1 beitragsfreien Arbeitneh-
mer" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle 
die Arbeitnehmer zu melden, die nur nach 
§ 169 c Nr. 1 beitragsfrei sind. Die Vorschrif-
ten des Dritten Abschnitts und die Bußgeld-
vorschriften des § 95 Abs. 1 und 4 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch gelten entspre-
chend." 

26. § 175 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. für den beitragspflichtigen Arbeit-
nehmer das Arbeitsentgelt aus einer 
die Beitragspflicht begründenden 
Beschäftigung bis zur Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze der Renten-
versicherung der Arbeiter und der 
Angestellten;". 
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27. § 191 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Zitat „(§ 44 Abs. 2 
Nr. 4)" gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Der Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung kann an Stelle der in diesem Ge-
setz vorgesehenen Anordnungen der Bun-
desanstalt Rechtsverordnungen erlassen, 
wenn die Bundesanstalt nicht innerhalb von 
vier Monaten, nachdem der Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung sie dazu aufge-
fordert hat, eine Anordnung erläßt oder den 
veränderten Verhältnissen anpaßt." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

bb) In Nummer 2 wird der Schlußpunkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und der 
nachfolgende Text gestrichen. 

cc) In Nummer 2 a wird der letzte Halbsatz 
gestrichen. 

dd) In Nummer 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: 

„nach § 169c Nr. 1 beitragsfreie Arbeit-
nehmer werden wie beitragspflichtige 
Arbeitnehmer berücksichtigt." 

ee) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Vorschriften des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch über die Bemessung 
des Beitrages zur gesetzlichen Kranken-
versicherung gelten entsprechend; § 236 
Abs. 4 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, daß 
bei Arbeitnehmern, die nicht kranken-
versicherungspflichtig sind, anstelle der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze die Bei-
tragsbemessungsgrenze der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten zugrunde zu legen ist." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen und 
durch folgenden Absatz ersetzt: 

„(2) Der Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen, dem Bundes-
minister der Verteidigung und dem Bundes-
minister für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit durch Rechtsverordnung eine 
Pauschalberechnung für einen Gesamtbei-
trag der Wehrdienstleistenden und für einen 
Gesamtbeitrag der Zivildienstleistenden 
vorschreiben; er kann dabei eine geschätzte 
Durchschnittszahl der beitragspflichtigen 
Dienstleistenden zugrunde legen sowie die 
Besonderheiten berücksichtigen, die sich 
aus der Zusammensetzung dieses Personen-
kreises hinsichtlich der Bemessungsgrund-
lage für das Arbeitslosengeld ergeben." 

27. unverändert 

23a. In § 237 wird die Verweisung „§ 175 Abs. 1 
Nr. 2" durch die Verweisung „§ 175 Abs. 2" er-
setzt. 
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28. In § 238 wird die Jahreszahl „1989" durch „1992" 
ersetzt. 

29. Nach § 242h wird eingefügt: 

„§ 242i 

(1) § 40 Abs. 1 ist in der bis zum 31. Dezember 
1988 geltenden Fassung bis zum 31. März 1989 
anzuwenden, wenn der Auszubildende vor dem 
1. Januar 1989 die Ausbildung begonnen und vor 
dem 1. Januar 1989 erstmals Berufsausbildungs-
beihilfe beantragt hat. 

(2) § 41 Abs. 2 a ist bis zum 31. März 1989 nicht 
auf Teilnehmer anzuwenden, die vor dem 1. Ja-
nuar 1989 in eine Fortbildungsmaßnahme einge-
treten sind. 

(3) § 44 Abs. 2 Satz 2 ist in der bis zum 31. De-
zember 1988 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den, wenn der Teilnehmer vor dem 1. Januar 1989 
in die Maßnahme eingetreten ist und Leistungen 
beantragt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der Teilneh-
mer vor Eintritt in die Maßnahme oder vor der im 
Hinblick auf die Teilnahme an der Maßnahme 
erfolgten Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
vom Arbeitsamt auf die Änderung dieser Vor-
schriften im Gesetz zur Änderung des Arbeitsför-
derungsgesetzes und zur Förderung eines glei-
tenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den 
Ruhestand hingewiesen worden ist. 

(4) § 45 ist in der bis zum 31. Dezember 1988 
geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn der 
Teilnehmer vor dem 1. Januar 1989 in die Fortbil-
dungsmaßnahme eingetreten ist und ihm Leistun-
gen ohne einen Hinweis auf die Änderung dieser 
Vorschriften im Gesetz zur Änderung des Arbeits-
förderungsgesetzes und zur Förderung eines glei-
tenden Übergangs älterer Arbeitnehmer in den 
Ruhestand bewilligt wurden oder der Teilnehmer 
vor dem ... (Tag der ersten Lesung) in eine Fort-
bildungsmaßnahme eingetreten ist und Leistun-
gen beantragt hat. 

(5) § 49 Abs. 2 ist bis zum 31. März 1989 in der 
bis zum 31. Dezember 1988 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden, wenn die Einarbeitung vor 
dem 1. Januar 1989 begonnen worden ist. 

(6) § 53 Abs. 1 Nr. 5 ist in der bis zum 31. De-
zember 1988 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den, wenn die Leistung vor dem 1. Januar 1989 
bewilligt und die Arbeit spätestens am 31. März 
1989 aufgenommen worden ist. 

(7) § 54 Abs. 1 Satz 2 ist bis zum 31. März 1989 
in der bis zum 31. Dezember 1988 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden, wenn die Beschäfti-
gung vor dem 1. Januar 1989 aufgenommen wor-
den ist. 

(8) § 94 ist in der bis zum 31. Dezember 1988 
geltenden Fassung anzuwenden, wenn die Förde-
rung einer Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung vor 
dem 1. Januar 1989 bewilligt und mit den Arbei- 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

28. unverändert 

29. Nach § 242h wird eingefügt: 

„§ 242i 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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ten spätestens am 31. März 1989 begonnen wor-
den ist. 

(9) § 106 Abs. 1 Satz 3 in der bis zum 31. Dezem-
ber 1988 geltenden Fassung ist für Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld weiterhin anzuwenden, wenn 

1. der Anspruch vor dem 1. Januar 1989 entstan-
den ist oder 

2. der Arbeitslose innerhalb des Teils der Rah-
menfrist, der vor dem 1. Januar 1989 liegt, so 
lange in einer die Beitragspflicht begründen-
den Beschäftigung gestanden hat, wie zur Er-
füllung der Anwartschaft erforderlich ist; § 107 
gilt entsprechend. 

Abweichend von § 106 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halb-
satz verlängert sich der Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld mindestens bis zur Höhe des nach § 125 
Abs. 1 erloschenen Anspruchs. 

(10) § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der vom 1. Ja-
nuar 1989 an geltenden Fassung ist erstmals an-
zuwenden, wenn das Ereignis, das die Sperrzeit 
begründet, nach dem 1. Januar 1989 eingetreten 
ist. In den übrigen Fällen sind § 110 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und § 110a in der bis zum 31. Dezember 
1988 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(11) § 110 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 
1988 geltenden Fassung ist weiterhin anzuwen-
den, wenn die Voraussetzungen für die Fortzah-
lung des Arbeitslosengeldes (§ 105b) vor dem 
1. Januar 1989 erfüllt waren. 

(12) § 119 Abs. 1 Satz 1 in der vom 1. Januar 
1989 an geltenden Fassung ist erstmals anzuwen-
den, wenn das Ereignis, das die Sperrzeit begrün-
det, nach dem 1. Januar 1989 eingetreten ist. In 
den übrigen Fällen ist § 119 Abs. 1 Satz 1 in der 
vor dem 1. Januar 1989 geltenden Fassung anzu-
wenden." 

Artikel 2 

Gesetz zur Förderung eines gleitenden 
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 

(Altersteilzeitgesetz) 

§ 1 

Grundsatz 

Die Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) fördert 
den gleitenden Übergang älterer Arbeitnehmer vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand, die ihre Arbeitszeit 
verkürzen und damit die Einstellung eines Arbeitslo-
sen ermöglichen, durch Leistungen nach diesem Ge-
setz. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Absatz 9 entfällt 

(10) unverändert 

(11) unverändert 

(12) unverändert 

Artikel 2 

Gesetz zur Förderung eines gleitenden 
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 

(Altersteilzeitgesetz) 

§ 1 

unverändert 
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§2 

Begünstigter Personenkreis 

(1) Leistungen werden für Arbeitnehmer gewährt, 
die 

1. das 58. Lebensjahr vollendet haben, 

2. nach dem 31. Dezember 1988 in einer Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber ihre Arbeitszeit auf die 
Hälfte der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit, auf mindestens jedoch 18 Stunden wö-
chentlich, vermindert haben (Altersteilzeitarbeit) 
und 

3. innerhalb der letzten vierundzwanzig Monate vor 
Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens acht-
zehn Monate in einer die Beitragspflicht begrün-
denden Beschäftigung im Sinne des § 168 des Ar-
beitsförderungsgesetzes gestanden haben und de-
ren vereinbarte Arbeitszeit der tariflichen regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit entsprach. § 107 
Satz 1 Nr. 3, 4 und 6 und Satz 2 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes gilt entsprechend. Zeiten mit An-
spruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
sowie Zeiten im Sinne des § 107 Satz 1 Nr. 5 des 
Arbeitsförderungsgesetzes stehen diesen Beschäf-
tigungszeiten gleich, wenn die Leistungen nach 
der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit bemessen worden sind. Zeiten, in denen 
der Arbeitnehmer nur wegen Vollendung des 
63. Lebensjahres beitragsfrei war, gelten als Zeiten 
einer die Beitragspflicht begründenden Beschäfti-
gung. 

(2) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitar-
beit unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten vor, 
ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 auch erfüllt, 
wenn 

1. die wöchentliche Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt 
die Hälfte der tariflichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit nicht überschreitet und 18 Stun-
den nicht unterschreitet und 

2. das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit ein-
schließlich des Aufstockungsbetrages nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a fortlaufend gezahlt 
wird. 

§3 

Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 setzt 
voraus, daß 

1. der Arbeitgeber aufgrund eines Tarifvertrages, ei-
ner Regelung der Kirchen und der öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften, einer Betriebsver-
einbarung oder einer Vereinbarung mit dem Ar-
beitnehmer 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§2 
Begünstigter Personenkreis 

(1) Leistungen werden für Arbeitnehmer gewährt, 
die 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der 
Altersteilzeitarbeit mindestens 1 080 Kalendertage 
in einer die Beitragspflicht begründenden Beschäf-
tigung im Sinne des § 168 des Arbeitsförderungs-
gesetzes gestanden haben und deren vereinbarte 
Arbeitszeit der tariflichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit entsprach. § 107 Satz 1 Nr. 3, 4 
und 6 und Satz 2 des Arbeitsförderungsgesetzes 
gilt entsprechend. Zeiten mit Anspruch auf Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe sowie Zeiten 
im Sinne des § 107 Satz 1 Nr. 5 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes stehen diesen Beschäftigungszeiten 
gleich, wenn die Leistungen nach der tariflichen 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bemessen 
worden sind. Zeiten, in denen der Arbeitnehmer 
nur wegen Vollendung des 63. Lebensjahres bei-
tragsfrei war, gelten als Zeiten einer die Beitrags-
pflicht begründenden Beschäftigung. 

(2) unverändert 

§3 

Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 setzt 
voraus, daß 

1. der Arbeitgeber aufgrund eines Tarifvertrages, ei-
ner Regelung der Kirchen und der öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften, einer Betriebsver-
einbarung oder einer Vereinbarung mit dem Ar-
beitnehmer 
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a) das Arbeitsentgelt für  die Altersteilzeitarbeit um 
mindestens 25 vom Hundert des für die Alters-
teilzeitarbeit gezahlten Nettoarbeitsentgelts 
aufgestockt hat und 

b) für den Arbeitnehmer Beiträge zur Höherversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung mindestens in Höhe des Pflichtbeitrags 
entrichtet hat, der auf den Differenzbetrag zwi-
schen 90 vom Hundert des Vollzeitarbeitsent-
gelts und dem Arbeitsentgelt für die Altersteil-
zeitarbeit einschließlich des Aufstockungsbetra-
ges nach Buchstabe a entfällt, sowie 

2. der Arbeitgeber aus Anlaß des Übergangs des Ar-
beitnehmers in die Altersteilzeitarbeit einen beim 
Arbeitsamt arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer 
auf den freigemachten oder auf einem in diesem 
Zusammenhang durch Umsetzung freigeworde-
nen Arbeitsplatz beitragspflichtig im Sinne des 
§ 168 des Arbeitsförderungsgesetzes beschäftigt 
und 

3. die freie Entscheidung des Arbeitgebers bei einer 
über 5 vom Hundert der Arbeitnehmer des Betrie-
bes hinausgehenden Inanspruchnahme sicherge-
stellt ist oder eine Ausgleichskasse der Arbeitgeber 
oder eine gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien besteht, wobei beide Voraussetzun-
gen in Tarifverträgen verbunden werden können. 

(2) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 Buch-
stabe b ist auch erfüllt, wenn der Beitrag für mehrere 
Monate zusammengefaßt gezahlt worden ist, weil in 
einem Monat der Mindestbeitrag nicht erreicht 
wurde. 

§4 

Leistungen 

(1) Die Bundesanstalt erstattet dem Arbeitgeber 

1. den Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Buch-
stabe a in Höhe von 25 vom Hundert des für die 
Altersteilzeitarbeit gezahlten Nettoarbeitsentgelts 
sowie die dafür vom Arbeitgeber zu tragenden So-
zialversicherungsbeiträge; § 113 Arbeitsförde-
rungsgesetz gilt entsprechend, 

2. den Beitrag, der nach § 3 Abs. 1 Buchstabe b in 
Höhe des Pflichtbeitrags geleistet worden ist, der 
auf den Differenzbetrag zwischen 90 vom Hundert 
des Vollzeitarbeitsentgelts und dem Arbeitsentgelt 
für die Altersteilzeitarbeit einschließlich des Auf-
stockungsbetrages nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a entfällt. 

(2) Bei Arbeitnehmern, die nach § 7 Abs. 2 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes, nach Artikel 2 § 1 
Abs. 1 und 2 des Angestelltenversicherungs-Neure-
gelungsgesetzes oder nach Artikel 2 § 1 Abs. 1 und 
1 a des Knappschaftsrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes von der Versicherungspflicht befreit 
sind oder in Artikel 2 § 1 Abs. 4 Satz 1 des Angestell-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder in Arti- 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

a) das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit um 
mindestens 20 vom Hundert aufgestockt hat 
und 

b) für den Arbeitnehmer Beiträge zur Höherversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung mindestens in Höhe des Pflichtbeitrags 
entrichtet hat, der auf den Differenzbetrag zwi-
schen 90 vom Hundert des Vollzeitarbeitsent-
gelts und dem Arbeitsentgelt für die Altersteil-
zeitarbeit entfällt, sowie 

2. unverändert 

3. unverändert 

(2) unverändert 

§ 4 

Leistungen 

(1) Die Bundesanstalt erstattet dem Arbeitgeber 

1. den Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a in Höhe von 20 vom Hundert des für 
die Altersteilzeitarbeit gezahlten Arbeitsentgelts, 

2. den Beitrag, der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 
in Höhe des Pflichtbeitrags geleistet worden ist, der 
auf den Differenzbetrag zwischen 90 vom Hundert 
des Vollzeitarbeitsentgelts und dem Arbeitsentgelt 
für die Altersteilzeitarbeit entfällt. 

(2) unverändert 
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kel 2 1 Abs. 1 b Satz 1 des Knappschaftsrentenversi-
cherungs-Neuregelungsgesetzes genannt sind und 
auf ihre Befreiung von der Versicherungspflicht nicht 
verzichtet haben, werden Leistungen nach Absatz 1 
auch erbracht, wenn die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b nicht erfüllt ist. Dem Beitrag nach 
Absatz 1 Nr. 2 stehen in diesem Fall vergleichbare 
Aufwendungen des Arbeitgebers bis zur Höhe des 
Beitrags gleich, den die Bundesanstalt nach § 166 b 
Abs. 1 und 1 a des Arbeitsförderungsgesetzes zu tra-
gen hätte, wenn eine der in dieser Vorschrift genann-
ten Leistungen in Höhe des Differenzbetrages nach 
Absatz 1 Nr. 2 zu zahlen wäre. 

§5 

Erlöschen und Ruhen des Anspruchs 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 er-
lischt 

1. mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer 
die Altersteilzeitarbeit aufgibt oder das 65. Lebens-
jahr vollendet, 

2. mit Beginn des Monats, für den der Arbeitnehmer 
Altersruhegeld, Knappschaftsausgleichsleistung 
oder ähnliche Bezüge öffentlich-rechtlicher Art be-
zieht. Diesen Leistungen stehen vergleichbare Lei-
stungen einer Versicherungs- oder Versorgungs-
einrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens gleich, wenn der Arbeitnehmer von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit war. 

(2) Der Anspruch auf die Leistungen besteht nicht, 
solange der Arbeitgeber auf dem freigemachten oder 
durch Umsetzung freigewordenen Arbeitsplatz kei-
nen Arbeitnehmer mehr beschäftigt, der bei Beginn 
der Beschäftigung die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 2 erfüllt hat. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitsplatz 
mit einem Arbeitnehmer, der diese Voraussetzungen 
erfüllt, innerhalb von drei Monaten erneut wiederbe-
setzt wird oder der Arbeitgeber insgesamt für zwei 
Jahre die Leistungen erhalten hat. 

(3) Der Anspruch auf die Leistungen ruht während 
der Zeit, in der der altersteilzeitarbeitende Arbeitneh-
mer neben seiner Teilzeitbeschäftigung Beschäfti-
gungen oder selbständige Tätigkeiten ausübt, die die 
Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch überschreiten oder aufgrund sol-
cher Beschäftigungen eine Lohnersatzleistung erhält; 
die Grenze hinsichtlich des Sechstels des Gesamtein-
kommens ist dabei nicht anzuwenden. Der Anspruch 
auf die Leistungen erlischt, wenn er mindestens 
150 Kalendertage geruht hat. Mehrere Ruhenszeit-
räume sind zusammenzurechnen. Beschäftigungen 
oder selbständige Tätigkeiten bleiben unberücksich-
tigt, soweit der altersteilzeitarbeitende Arbeitnehmer 
sie auch schon innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Beginn der Altersteilzeitarbeit ausgeübt hat. 

(4) § 48 Abs. 1 Nr. 3 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch findet keine Anwendung. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§5 

unverändert 
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§6 

Begriffsbestimmungen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

Absatz 3 entfällt 

§ 7  

unverändert 

§8 

unverändert 

Entwurf 

§6 

Begriffsbestimmungen 

(1) Vollzeitarbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes 
ist das Arbeitsentgelt, das der altersteilzeitarbeitende 
Arbeitnehmer für eine Arbeitsleistung bei tariflicher 
regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit zu beanspru-
chen hätte, soweit es im jeweiligen Monat die Bei-
tragsbemessungsgrenze des § 175 Abs. 1 Nr. 1 des 
Arbeitsförderungsgesetzes nicht überschreitet. § 112 
Abs. 5 Nr. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes gilt ent-
sprechend. 

(2) Als tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit ist zugrunde zu legen, 

1. wenn ein Tarifvertrag für Teile des Jahres eine 
unterschiedliche regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit vorsieht, die wöchentliche Arbeitszeit, die 
sich als Jahresdurchschnitt ergibt, 

2. wenn keine tarifliche Arbeitszeit besteht, die tarif-
liche Arbeitszeit für gleiche oder ähnliche Beschäf-
tigungen oder, falls auch eine solche tarifliche Re-
gelung nicht besteht, die für gleiche oder ähnliche 
Beschäftigungen übliche Arbeitszeit. 

(3) Nettoarbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist 
das um die gesetzlichen Abzüge, die bei dem alters-
teilzeitarbeitenden Arbeitnehmer anfallen, vermin-
derte Arbeitsentgelt. 

§7 
Berechnungsvorschrift 

(1) Für die Berechnung der Zahl der Arbeitnehmer 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 ist der Durchschnitt der letzten 
zwölf Kalendermonate vor dem Beginn der Altersteil-
zeitarbeit des Arbeitnehmers maßgebend. Hat ein Be-
trieb noch nicht zwölf Monate bestanden, ist der 
Durchschnitt der Kalendermonate während des Zeit-
raums des Bestehens des Bet riebes maßgebend. 
Schwerbehinderte und Gleichgestellte im Sinne des 
Schwerbehindertengesetzes sowie Auszubildende 
werden nicht mitgezählt. § 10 Abs. 2 Satz 6 des Lohn-
fortzahlungsgesetzes gilt entsprechend. 

(2) § 144 Arbeitsförderungsgesetz gilt entspre-
chend. 

§8 
Schutzvorschriften 

(1) Die Berechtigung eines Arbeitnehmers zur Inan-
spruchnahme von Altersteilzeitarbeit gilt nicht als 
eine die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber begründende Tatsache im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes; sie 
kann auch nicht bei der sozialen Auswahl nach § 1 
Abs. 3 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes zum 
Nachteil des Arbeitnehmers berücksichtigt werden. 
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(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung 
von Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 kann nicht für 
den Fall  ausgeschlossen werden, daß der Anspruch 
des Arbeitgebers auf die Leistungen nach § 4 nicht 
besteht, weil die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Nr. 2 
nicht vorliegt. Das gleiche gilt für den Fall, daß der 
Arbeitgeber die Leistungen nur deshalb nicht erhält, 
weil er den Antrag nach § 11 nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig gestellt hat oder sei-
nen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist, 
ohne daß dafür eine Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten des Arbeitnehmers ursächlich war. 

§9 
Ausgleichskassen, gemeinsame Einrichtungen 

(1)Werden die Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 auf-
grund eines Tarifvertrages von einer Ausgleichskasse 
der Arbeitgeber erbracht oder dem Arbeitgeber er-
stattet, gewährt die Bundesanstalt auf Antrag der Ta-
rifvertragsparteien die Leistungen nach § 4 der Aus-
gleichskasse. 

(2) Für gemeinsame Einrichtungen der Tarifver-
tragsparteien gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 10 

Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers 

(1) Der Arbeitnehmer hat Änderungen der ihn be-
treffenden Verhältnisse, die für die Leistungen nach 
§ 4 erheblich sind, dem Arbeitgeber unverzüglich mit-
zuteilen. Erbringt eine Ausgleichskasse der Arbeitge-
ber oder eine gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien die Leistungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1, be-
steht die Mitteilungspflicht dieser gegenüber. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§9 

unverändert 

§ 9a 
Soziale Sicherung des Arbeitnehmers bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und Kurzarbeit 

(1) Bezieht ein Arbeitnehmer, für den die Bundes- 
anstalt Leistungen nach § 4 erbracht hat, Arbeits-
losengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld, Unterhaltsgeld 
oder Übergangsgeld und liegt der Bemessung dieser 
Leistungen ausschließlich die Altersteilzeit zu-
grunde, gewährt die Bundesanstalt anstelle des Ar-
beitgebers die Leistungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 in 
Höhe der Erstattungsleistungen nach § 4. 

(2) Bezieht der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld 
oder Schlechtwettergeld, gilt für die Berechnung der 
Leistungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und des § 4 das Ent-
gelt für die vereinbarte Arbeitszeit als Arbeitsentgelt 
für die Altersteilzeitarbeit. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 gelten nicht als 
Einkommen im Sinne des § 138 Abs. 1 Nr. 1 des Ar-
beitsförderungsgesetzes. 

§ 10 

unverändert 
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(2) Der Arbeitnehmer hat der Bundesanstalt die 
dem Arbeitgeber zu Unrecht gezahlten Leistungen zu 
ersetzen, wenn der Arbeitnehmer die unrechtmäßige 
Zahlung dadurch bewirkt hat, daß er vorsätzlich oder 
grobfahrlässig 

1. Angaben gemacht hat, die un richtig oder unvoll-
ständig sind, oder 

2. der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nicht nachge-
kommen ist. 

§ 11 

Verfahren 

Die Leistungen nach § 4 werden auf Antrag ge-
währt. Der Antrag ist schriftlich beim zuständigen Ar-
beitsamt zu stellen. 

§ 12 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 60 Abs. 1 Nr. 2 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch eine Änderung in 
den Verhältnissen, die für die Leistungen nach § 4 
erheblich sind, dem Arbeitsamt nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
die Arbeitsämter. 

(3) Die Geldbußen fließen in die Kasse der zustän-
digen Verwaltungsbehörden. § 66 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

(4) Die notwendigen Auslagen trägt abweichend 
von § 105 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten die zuständige Verwaltungsbehörde; diese ist 
auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

§ 13 

Befristung der Regelung 

Für die Zeit ab 1. Januar 1993 ist dieses Gesetz nur 
noch anzuwenden, wenn die Voraussetzungen des § 2 
und des § 3 Abs. 1 Nr. 2 erstmals vor diesem Zeitpunkt 
vorgelegen haben. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 11 

Verfahren 

(1) Die Leistungen nach § 4 und § 9 a Abs. 1 werden 
auf Antrag gewährt. Der Antrag ist schriftlich beim 
zuständigen Arbeitsamt zu stellen. 

(2) Die Leistungen nach § 4 werden nachträglich 
für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen, die 
Leistungen nach § 9 a Abs. 1 zusammen mit der Lohn-
ersatzleistung ausgezahlt. 

§ 12 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 60 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten Bu-
ches Sozialgesetzbuch eine Änderung in den Verhält

-

nissen, die für die Leistungen nach § 4 und § 9 a er-
heblich sind, dem Arbeitsamt nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 13 

unverändert 
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§ 14 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über die Angleichung 
der Leistungen zur Rehabilitation 

In § 13 des Gesetzes über die Angleichung der 
Leistungen zur Rehabilitation vom 7. August 1974 
(BGBl. I S. 1881), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2484) geän-
dert worden ist, wird folgender Absatz 9 angefügt: 

„(9) Der Anspruch auf Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld und Über-
gangsgeld ruht, solange ein Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld besteht. " 

Artikel 4 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

In § 560 Abs. 1 Satz 4 der Reichsversicherungsord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,  Gliede-
rungsnummer 820-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird nach dem Wort „Unterhaltsgeld," das Wort 
„Mutterschaftsgeld," eingefügt. 

Artikel 5 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort „Unter-
haltsgeld," das Wort „Mutterschaftsgeld," einge-
fügt. 

2. In § 26a wird angefügt: 

„(10) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, so-
lange ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld be-
steht. " 

Artikel 6 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. Juli 1988 (BGBl. I S. 1185), wird wie folgt geän-
dert: 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 14 

unverändert 

Artikel 3 

unverändert 

 Artikel 4 

unverändert 

Artikel 5 

unverändert 

Artikel 6 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 
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1. In § 3 wird folgende neue Nummer 28 eingefügt: 

„28. die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge 
für den Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a sowie die Hälfte der Bei-
träge und Aufwendungen im Sinne des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und des § 4 Abs. 3 
des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden 
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhe-
stand vom ... (BGBl. I S....);" . 

2. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2a wird folgender neuer Ab-
satz 2 b eingefügt: 

„ (2 b) § 3 Nr. 28 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1989 anzuwenden." 

b) Die bisherigen Absätze 2 b und 2 c werden Ab-
sätze 2 c und 2 d. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

1. In § 3 wird folgende neue Nummer 28 eingefügt: 

„28. die Aufstockungsbeträge im Sinne des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a sowie die Beiträge 
und Aufwendungen im Sinne des § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b und des § 4 Abs. 2 des 
Altersteilzeitgesetzes;". 

2. In § 32b Abs. 1 Nr. 1 werden in Buchstabe f das 
Wort „oder" durch ein Komma ersetzt sowie fol-
gender Buchstabe g angefügt: 

„g) Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeit-
gesetz oder". 

3. In § 41 Abs. 1 Satz 5 werden das Wort „sowie" 
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 
„Bundesseuchengesetz" folgende Worte einge-
fügt: 

„sowie Aufstockungsbeträge nach dem Altersteil-
zeitgesetz". 

4. In § 41b Abs. 1 Nr. 4 werden das Wo rt  „sowie" 
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wo rt 

 „Bundesseuchengesetz" folgende Worte einge-
fügt: 

„sowie Aufstockungsbeträge nach dem Altersteil-
zeitgesetz" . 

5. In § 42 b Abs. 1 Nr. 4 werden das Wo rt  „oder" hin-
ter dem Wort „Mutterschutzgesetz" durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort „Bundesseu-
chengesetz" folgende Worte eingefügt: 

„oder Aufstockungsbeträge nach dem Altersteil-
zeitgesetz". 

6. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 b wird folgender Absatz 2 c ein-
gefügt: 

„(2 c) § 3 Nr. 28 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1989 anzuwenden." 

b) Die bisherigen Absätze 2 c und 2 d werden Ab-
sätze 2 d und 2 e. 

c) Nach Absatz 21 wird folgender Absatz 21 a ein-
gefügt: 

„(21 a) Soweit § 32 b die Anwendung eines 
besonderen Steuersatzes wegen des Bezugs 
von Aufstockungsbeträgen nach dem Alters-
teilzeitgesetz, die §§ 41 und 41 b die Eintragung 
und Bescheinigung solcher Aufstockungsbe-
träge und § 42 b den Ausschluß des Lohnsteuer

-

Jahresausgleichs wegen des Bezugs dieser Auf-
stockungsbeträge vorsehen, sind diese Vor-
schriften erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1989 anzuwenden. Dabei treten für den 
Veranlagungszeitraum 1989 an die Stelle des in 
§ 32 b Abs. 2 Nr. 1 genannten Arbeitnehmer-
Pauschbetrags die Freibeträge nach § 19 Abs. 3 
und 4 des Einkommensteuergesetzes 1987." 
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Artikel 7 

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Erste Buch des Sozialgesetzbuches (Ar tikel I 
des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I 
S. 3015), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Juli 1988 (BGBl. I S. 1046) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Folgender § 19b wird eingefügt: 

„§ 19b 

Leistungen bei gleitendem Übergang 
älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 

(1) Nach dem Recht der Förderung eines gleiten-
den Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhe-
stand können in Anspruch genommen werden: 

1. Erstattung der Beiträge zur Höherversicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung für äl-
tere Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit auf Teil

-

zeit verkürzt haben. 

2. Erstattung der Aufstockungsbeträge zum Ar-
beitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit sowie der 
dafür vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialver-
sicherungsbeiträge. 

(2) Zuständig sind die Arbeitsämter und die son-
stigen Dienststellen der Bundesanstalt für Ar-
beit. " 

2. In Artikel II § 1 wird in Nummer 20 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 21 ange-
fügt: 

„21. das Gesetz zur Förderung eines gleitenden 
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den 
Ruhestand. " 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Artikel 7 

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Erste Buch des Sozialgesetzbuches (Ar tikel I 
des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I 
S. 3015), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Juli 1988 (BGBl. I S. 1046) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Folgender § 19b wird eingefügt: 

„§ 19b 

Leistungen bei gleitendem Übergang 
älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand 

(1) Nach dem Recht der Förderung eines gleiten-
den Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhe-
stand können in Anspruch genommen werden: 

1. unverändert 

2. Erstattung der Aufstockungsbeträge zum Ar-
beitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit. 

(2) unverändert 

2. unverändert 

Artikel 7 a 
Änderung der Zweiten Datenerfassungs

-

Verordnung 

(1) Die Zweite Datenerfassungs-Verordnung vom 
29. Mai 1980 (BGB1. I S. 593), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 18. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2815), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Satz 1 werden hinter dem Wo rt  „Ar-
beitsförderungsgesetz" die Worte „oder nur nach 
§ 169 c Nr. 1 des Arbeitsförderungsgesetzes bei-
tragsfrei" eingefügt. 

2. In der Anlage 8 wird nach der letzten Zeile fol-
gende Zeile angefügt: 

„halber Beitrag 2". 

(2) Die auf Absatz 1 beruhenden Teile der Zweiten 
Datenerfassungsverordnung können aufgrund der 
jeweils einschlägigen Ermächtigung in Verbindung 
mit diesem Absatz durch Rechtsverordnung geändert 
oder aufgehoben werden. 
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Entwurf 

Artikel 8 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Artikel 8 

unverändert 

Artikel 9 

unverändert 




